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Berlin Innovativ PLUS 

- Merkblatt - 

 

Berlin Innovativ PLUS ermöglicht innovativen mittelständischen Unternehmen, Freiberuflern und Startups 
eine zinsgünstige Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln. Die Kredite aus Mitteln der Investiti-
onsbank Berlin (IBB) werden im Hausbankverfahren mit einer Haftungsfreistellung für die durchleitenden 
Banken in Höhe von 70 % vergeben. Die Finanzierung wird durch eine Unterstützung aus dem InvestEU 
Fonds der Europäischen Union ermöglicht. 

 

Wer kann Anträge stellen? 

 Startups, 

 KMU nach Definition der EU-Kommission, 

inkl. überwiegend markttätige Sozialunter-

nehmen sowie Unternehmen aus der Kreativ-

wirtschaft 

 Kleinere Midcaps1  

 Angehörige der freien Berufe 

mit einer Betriebsstätte oder Sitz in Berlin. 

Darüber hinaus muss mindesten eines der folgen-
den Innovations- und Digitalisierungskriterien, 
Kreativwirtschaftskriterien oder Nachhaltig-
keitskriterien erfüllt werden: 

 

Innovations- und Digitalisierungskriterien 

1. Innovationsvorhaben 

Der Kreditbetrag wird für die Herstellung, Ent-

wicklung oder Einführung neuer oder sub-

stantiell verbesserter Produkte, Prozesse o-

der Dienstleistungen genutzt, die innovativ 

sind und bei denen gemäß der Bewertung ei-

nes vom Unternehmen unabhängigen Sach-

verständigen ein technologisches oder markt-

mäßiges Risiko des Scheiterns besteht. 

2. Schnell wachsendes Unternehmen 

Das Unternehmen ist weniger als 12 Jahre am 

Markt tätig und in den letzten drei Jahren im 

Durchschnitt mehr als 20 % pro Jahr gewach-

sen (Umsatz oder Beschäftigtenzahl; hierbei 

müssten am Anfang der Betrachtungsperiode 

mindestens 10 Mitarbeiter beschäftigt sein). 

 

 

                                                
1 mittelständische Unternehmen mit i.d.R. weniger als 500 Be-

schäftigten bei Vorlage von Selbsterklärung zum Verpflich-
tungslimit (Summe ausstehender Kreditbeträge bei Hausbank 

 

3. F&E&I-Kosten 5 % 

Das Unternehmen ist weniger als 7 Jahre am 

Markt tätig und seine F&E- und/oder Innovati-

onskosten betrugen in zumindest einem der  

letzten drei Jahre mindestens 5 % der gesam-

ten Betriebskosten (i. S. v. Umsatz –    EBIT). 

Im Falle eines Startups ohne abgeschlosse-
nes Geschäftsjahr ist das von einem Wirt-
schaftsprüfer/Steuerberater auf Basis unter-
jähriger Zahlen zu bestätigen. 

4. F&E&I-Kosten 10 % 

Das Unternehmen ist ein KMU und seine 

F&E- und/oder Innovationskosten betrugen in 

zumindest einem der letzten drei Jahre min-

destens 10 % der gesamten Betriebskosten (i. 

S. v. Umsatz – EBIT). Bei kleineren Midcaps 

ist der Betrag für die gesamten letzten 3 Jahre 

oder ein erhöhter Betrag von 15 % nachzu-

weisen. Im Falle eines Startups ohne abge-

schlossenes Geschäftsjahr ist das von einem 

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater auf Basis un-

terjähriger Zahlen zu bestätigen. 

5. 80 % F&E&I 

Das Unternehmen sichert zu, mindestens 

80% des Kreditbetrags für in seinem Ge-

schäftsplan aufgeführte F&E- und/oder Inno-

vationskosten einzusetzen und den Rest für 

Kosten, die zur Umsetzung der geplanten Ak-

tivitäten notwendig sind. 

6. Kosten für Innovation 

Die jährlichen F&E- und/oder Innovationskos-

ten des Unternehmens betragen gemäß dem 

jüngsten, gesetzlich vorgeschriebenen Jah-

resabschluss mindestens 20 % des Kredit-

oder anderer mit InvestEU unterstützten Finanzierungsinstru-
mente darf 7,5 Mio. EUR nicht übersteigen) 
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betrags, mit der Bedingung, dass der Ge-

schäftsplan einen Anstieg der F&E- und/oder 

Innovationskosten mindestens in Höhe des 

Kredits vorsieht.     

7. Innovationsförderung 

Das Unternehmen hat in den letzten 36 Mo-

naten Zuschüsse, Darlehen oder Bürgschaf-

ten aus europäischen, nationalen oder regio-

nalen F&E- und/oder Innovations-Förderpro-

grammen (z.B. Horizont 2020, Pro FIT, Berli-

ner Innovationsfachkräfte) erhalten, welche 

nicht dieselben Kosten wie der Kreditbetrag 

abdecken. 

8. Innovationspreis 

Das Unternehmen hat in den letzten 24 Mo-

naten einen Innovationspreis einer EU-Institu-

tion erhalten. 

9. Patente 

Das Unternehmen hat in den letzten 24 Mo-

naten mindestens ein gewerbliches Schutz-

recht angemeldet (z. B. Patente, Gebrauchs-

muster, Geschmacksmuster, Topographien 

von Halbleitererzeugnissen, ergänzende 

Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere 

Produkte, Sortenschutzrechte, Urheberrechte 

für Software) und der Zweck der Kreditauf-

nahme ist, die Nutzung des Rechts direkt oder 

indirekt zu ermöglichen. 

10. Wagniskapital 

Das Unternehmen ist weniger als 7 Jahre am 

Markt tätig und hat in den letzten 24 Monaten 

ein Investment (z. B. offene oder stille Beteili-

gung) eines Venture-Capital-Investors oder 

eines Business Angels, der Mitglied eines Bu-

siness-Angel-Netzwerks ist, erhalten oder ein 

solcher Investor oder Business Angel ist zum 

Zeitpunkt der Antragstellung Teilhaber des 

Unternehmens. 

11. Risikofinanzierung 

Das Unternehmen benötigt eine Finanzierung 

die gemäß seines Geschäftsplanes der Ein-

führung eines neuen Produktes oder der Er-

schließung eines neuen geographischen 

Marktes dient und deren Volumen über 50 % 

seines durchschnittlichen Jahresumsatzes 

der letzten 5 Jahre liegt. 

 

12. Digitalisierung 

Der Kreditbetrag wird für den Investitionsbe-

darf im Zusammenhang mit mindestens ei-

nem der folgenden Digitalisierungsvorhaben 

genutzt: 

a) Erweiterung oder Umgestaltung beste-

hender oder Schaffung neuer Geschäfts-

modelle, 

b) Einführung oder wesentliche Verbesse-

rung der Digitalisierung im Lieferkettenma-

nagement, einschließlich, aber nicht be-

schränkt auf die Interaktion mit Lieferanten, 

die Lager- bzw. Bestandsverwaltung und 

die Teilnahme an der Lieferkette von Kon-

zernen oder größeren Unternehmen, 

c) Verbesserung von Produkten oder 

Dienstleistungen oder Prozessen durch In-

tegration digitaler Technologien in die Ge-

schäftsprozesse des Unternehmens, ein-

schließlich des Designs, der Entwicklung o-

der der Lieferung an Kunden, 

d) Kundenbeziehungsmanagement, ein-

schließlich verbesserter Kundenfeedback-

systeme oder digitaler Marketingmöglich-

keiten, 

e) Geschäftsentwicklung und Kundenak-

quise, einschließlich, aber nicht beschränkt 

auf die Expansion in neue Märkte, Regio-

nen oder Kundentypen, 

f)  Datensicherheit oder Erhöhung der Resi-

lienz gegen Bedrohungen durch Cyberan-

griffe, 

g) Integration einer der innovativen Schlüs-

seltechnologien (künstliche Intelligenz, 

Blockchain, Drohnen und Robotik, Biotech-

nologie, Photonik, fortschrittliche Elektro-

nikmaterialien und Quantencomputer) in 

den Betrieb des Unternehmens und 

h) Entwicklung digitaler Fähigkeiten und 

Schulung neuer oder bestehender Mitarbei-

ter in digitalen Technologien oder Manage-

ment in der digitalen Welt. 
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Kreativwirtschaftskriterien (CCS) 

1. Der Kreditbetrag wird für die Entwicklung ei-

nes CCS-Vorhabens (Tätigkeiten, die auf 

kulturellen Werten und/oder künstlerischen 

und anderen kreativen Ausdrucksformen be-

ruhen) (siehe Anlage CCS) verwendet. 

2. Das Unternehmen ist einem der förderfähi-

gen 4-stelligen Branchenschlüssel (WZ2008) 

(siehe Anlage CCS) zugeordnet. 

3. Das Unternehmen hat in den letzten 36 Mo-

naten mindestens eines der folgenden Unter-

kriterien erfüllt (siehe Anlage CCS): 

a) Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig 

im Bereich CCS tätig. 

b) Ein vom Unternehmen entwickeltes CCS-

Vorhaben hat eine Kreditfinanzierung von 

einer europäischen oder nationalen CCS-

Institution oder einem CCS-Verband er-

halten, einschließlich derjenigen des EU-

Programms Kreatives Europa (MEDIA 

und Kultur). 

c) Ein vom Unternehmen entwickeltes CCS-

Vorhaben wurden mit einem CCS-Preis 

ausgezeichnet. 

d) Der Unternehmen hat Urheberrechte, 

Warenzeichen, Vertriebsrechte oder an-

dere gleichwertige Rechte im Bereich 

CCS angemeldet. 

e) Das Unternehmen hat eine Steuergut-

schrift oder eine Steuerbefreiung im Zu-

sammenhang mit der Entwicklung von 

Rechten an geistigem Eigentum oder 

CCS-Tätigkeiten in Anspruch genommen. 

 

Nachhaltigkeitskriterien2 

Nachhaltiges Unternehmen 

1. Das Unternehmen hat innerhalb der letzten 

drei Jahre einen Preis, eine Auszeichnung o-

der eine Förderung mit Nachhaltigkeitsbezug 

von einer ausgewählten nationalen oder EU 

Institution erhalten. 

                                                
2 detailliertere Beschreibungen und Anforderungen der einzel-

nen Vorhaben sowie ggf. zu berichtende Indikatoren sind der 

2. Das Unternehmen hat innerhalb der letzten 

drei Jahre mindestens ein Recht aus dem 

Bereich der erneuerbaren Energien, saube-

ren Technologien oder damit verwandten 

Technologien angemeldet. Das Ziel der be-

antragten Förderung soll die Nutzung des 

Rechts direkt oder indirekt ermöglichen. 

3. Das Unternehmen hat ein Umwelt-Label ei-

nes EU-, nationalen oder internationalen Um-

weltzeichensystems aus einer vordefinierten 

Liste erworben und der Zweck der Finanzie-

rung ist die Aufrechterhaltung oder Weiterent-

wicklung der entsprechenden zertifizierten 

Tätigkeit. 

4. Das Unternehmen erzielt mindestens 90% 

seiner Umsätze in einem oder mehreren, der 

im EIF Anwendungsdokument gelisteten grü-

nen Tätigkeiten. 

5. Das Unternehmen hat Praktiken in sein Ge-

schäftsmodell integriert, die messbare und 

extern überprüfbare positive Auswirkungen 

auf die Klimaneutralität und die Umwelt ha-

ben. Das Unternehmen hat den Übergang in 

das nachhaltige Wirtschaften begonnen. 

6. Das Unternehmen verfügt über eine zum An-

tragszeitpunkt gültige Umweltzertifizierung 

nach ISO 50001, ISO 50004 oder EMAS. 

Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels 

7. Investitionen in den Erwerb, die Speicherung, 

Verteilung, Übertragung, Installation von An-

lagen, Systemen, Prozessen und/oder Kom-

ponenten, die erneuerbare Energiequellen 

nutzen oder nutzbar machen. 

8. Investitionen in standardisierte Energieeffi-

zienzmaßnahmen aus einer vorab festgeleg-

ten Liste und Investitionen in Technologien, 

Geräte oder Maschinen, die den Energiever-

brauch bzw. die Treibhausgasemissionen er-

heblich reduzieren (einschließlich Ersatzbe-

schaffungen). 

9. Investitionen in emissionsarme und/oder 

emissionsfreie Verkehrsmittel, in die Erneue-

rung und Nachrüstung von Verkehrsmitteln 

Anlage Nachhaltigkeitskriterien zum Merkblatt sowie dem EIF 
Anwendungsdokument zu entnehmen 

https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/wirtschaftsfoerderung/berlin-innovativ-plus/foerderfaehige-ccs-branchen.pdf
https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/wirtschaftsfoerderung/berlin-innovativ-plus/foerderfaehige-ccs-branchen.pdf
https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/wirtschaftsfoerderung/berlin-innovativ-plus/foerderfaehige-ccs-branchen.pdf
https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/wirtschaftsfoerderung/berlin-innovativ-plus/eif-anwendungsdokument-nachhaltigkeit-(englisch).pdf
https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/wirtschaftsfoerderung/berlin-innovativ-plus/anlage-nachhaltigkeitskriterien-zum-merkblatt-berlin-innovativ-plus.pdf
https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/wirtschaftsfoerderung/berlin-innovativ-plus/eif-anwendungsdokument-nachhaltigkeit-(englisch).pdf
https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/wirtschaftsfoerderung/berlin-innovativ-plus/eif-anwendungsdokument-nachhaltigkeit-(englisch).pdf
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und -infrastrukturen für emissionsfreie und 

energieeffiziente Fahrzeuge und Schiffe. 

10. Es handelt sich um eine Investition in die Ent-

wicklung oder die Einführung „grüner“ Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie mit 

dem Ziel, den Energieverbrauch sowie die 

Schadstoffemissionen zu verringern oder zur 

Erreichung von Klimaschutzzielen beizutra-

gen. 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 

11. Es handelt sich um eine Investition, die eine 

höhere Klimaresistenz des Unternehmens o-

der des Gebiets gegenüber dem Klimawandel 

und klimabedingten Ereignissen ermöglicht. 

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Über-

gang zur Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung 

und Recycling 

12. Investitionen in den Übergang zu einer Kreis-

laufwirtschaft und einer Verringerung des 

Ressourcenverbrauchs. 

13. Investitionen in die Sammlung von getrennten 

Abfällen, überflüssigen Produkten, Kompo-

nenten, Materialien und Rückständen, um 

hochwertiges Recycling, Wiederverwendung, 

Rückgewinnung und/oder Aufwertung zu er-

möglichen. 

14. Investitionen in die Entwicklung und Marktein-

führung von Produkt-als-Dienstleistungs-, 

Wiederverwendungs- und Sharing-Ge-

schäftsmodellen, die den Übergang in eine 

Kreislaufwirtschaft ermöglichen. 

15. Investitionen in die Entwicklung und Einfüh-

rung von informations- und kommunikations-

technologischen Instrumenten, Anwendun-

gen und Dienstleistungen, die Geschäftsmo-

delle der Kreislaufwirtschaft ermöglichen. 

Maßnahmen in Zusammenhang mit der Umwelt-

belastung und der nachhaltigen Bewirtschaftung 

natürlicher Ressourcen 

16. Investitionen in die Verwaltung und effiziente 

Nutzung von Wasserressourcen und die da-

mit verbundenen Technologien. 

17. Investitionen in die Verringerung, Kontrolle 

und Vermeidung von Schadstoffemissionen 

in die Luft und Lärmbelastung. 

Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstel-

lung von Biodiversität und Ökosystemen 

18. Investitionen in naturbasierte Lösungen oder 

in Unternehmen, die naturbasierte Lösungen 

anbieten. 

Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Zu-

gänglichkeit  

19. Investitionen zur Verbesserung der Zugäng-

lichkeit von Dienstleistungen, Produkten und 

Infrastrukturen und zur Entwicklung von Hilfs-

technologien sowie zur Erleichterung des Zu-

gangs zur Organisation und ihren Räumlich-

keiten für Kunden und Mitarbeiter mit Behin-

derungen und/oder Funktionseinschränkun-

gen. 

 

Nicht antragsberechtigt sind Unternehmen, deren 
Geschäftsschwerpunkt in einen (oder mehrere) 
der folgenden Bereiche fällt: Produktion von oder 
Handel mit Waffen, Munition, Tabak, destillierten 
alkoholischen Getränken; (Online-) Kasinos; Akti-
vitäten im Bereich des Klonens von Menschen o-
der gentechnisch veränderter Organismen; F&E 
oder (IT-) technische Anwendungen hinsichtlich 
vorgenannter Bereiche, Pornographie sowie des 
rechtswidrigen Eintritts in elektronische Daten-
netze oder des Herunterladens elektronischer Da-
ten; Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen 
und damit verbundene Tätigkeiten und energiein-
tensive und/oder stark CO2-emittierende Indust-
rien und Sektoren (NACE, 2-stellig: 20, 23, 24, 30, 
51, 52 sowie Herstellung von konventionell ange-
triebenen Luftfahrzeugen und zugehörigen Ma-
schinen. 

 

Was wird finanziert? 

Finanziert werden alle Formen der Existenzgrün-
dung, Investitionen, Aufstockungen des Warenla-
gers sowie der allgemeine Betriebsmittelbedarf. 

Bei Betriebsmittelfinanzierungen müssen dem 
Unternehmen durch den Kredit in vollem Umfang 
zu den bereits bestehenden Kreditlinien zusätzli-
che Finanzmittel bereitgestellt werden. 

Betriebsübernahmen können finanziert werden, 
wenn zusätzliches neues Kapital in Höhe von min-
destens 50 % des Kreditbetrages zugeführt wird. 
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Förderausschlüsse 

 Sanierungsfälle und Unternehmen in Schwie-

rigkeiten sind von einer Förderung ausge-

schlossen. Ausgeschlossen sind auch Um-

schuldungen und Prolongationen. 

 Unternehmen, die unter einen beihilferechtli-

chen Förderausschluss fallen, siehe "EU-Bei-

hilfebestimmungen". 

 Vorfinanzierung eines Zuschusses aus einem 

Programm der Europäischen Union. 

 Erzeugnisse und Tätigkeiten im Zusammen-

hang mit Tabak (Herstellung, Vertrieb, Verar-

beitung und Handel).  

 Glücksspiele (Produktions-, Bau-, Vertriebs-, 

Verarbeitungs-, Handels- oder Software-Tätig-

keiten). 

 Forschung zum Klonen von Menschen zu Re-

produktionszwecken; Tätigkeiten zur Verände-

rung des genetischen Erbguts von Menschen, 

durch die solche Veränderungen vererbbar 

werden könnten; und Tätigkeiten zur Züchtung 

menschlicher Embryonen ausschließlich zu 

Forschungszwecken oder zur Gewinnung von 

Stammzellen, auch durch Kerntransfer soma-

tischer Zellen.  

 Tätigkeiten mit lebenden Tieren für Versuche 

und wissenschaftliche Zwecke, sofern die Ein-

haltung des Europäischen Übereinkommens 

zum Schutz der für Versuche und andere wis-

senschaftliche Zwecke verwendeten Wirbel-

tiere nicht gewährleistet werden kann.  

 Finanztätigkeiten wie der Erwerb von oder der 

Handel mit Finanzinstrumenten. 

 Immobilienentwicklungstätigkeiten, wie z. B. 

Tätigkeiten, die ausschließlich der Renovie-

rung und der Weitervermietung oder dem Wei-

terverkauf bestehender Gebäude sowie dem 

Bau neuer Gebäude/Projekte und der umfas-

senden Sanierung bestehender Gebäude (d. 

h. mehr als 25 % der Fläche oder 25 % des 

Gebäudewerts ohne Grundstück) dienen. 

 Kredite mit dem spezifischen Zweck der Finan-

zierung von Heizung und/oder Kühlung von 

Gebäuden. 

 Kredite mit dem spezifischen Zweck der Finan-

zierung von Investitionen in die Strom- und/o-

der Wärmeerzeugung 

 Investitionen in Anlagen zur Beseitigung von 

Abfällen auf Deponien, mechanisch-biologi-

sche Behandlungsanlagen (MBA) sowie Ver-

brennungsanlagen für die Behandlung von Ab-

fällen. 

 Kredite mit dem spezifischen Zweck der Finan-

zierung des Erwerbs eines Fahrzeugs für 

Transportzwecke. 

 Projektfinanzierungstransaktionen 

 Des Weiteren wird auf die Nachhaltigkeitsleitli-

nien der IBB verwiesen.  

 

In welchem Umfang kann mitfinanziert wer-
den? 

Finanzierungsanteil: Bis zu 100 % der förderfähi-
gen Investitionskosten bzw. der Betriebsmittel 
Mindestkreditbetrag: 100.000 EUR 

Höchstbetrag: 3.000.000 EUR, im Rahmen der 
Kreativwirtschaftskriterien 1.000.000 EUR 

 

Ist eine Kumulierung mit anderen Förderpro-
grammen möglich? 

Für dasselbe Vorhaben ist die Kombination mit 
anderen Förderprogrammen der IBB und KfW 
möglich, soweit die maßgeblichen Beihilfewerte 
der EU nicht überschritten werden. Das Vorhaben 
darf nicht bereits mit Mitteln aus dem InvestEU 
Fonds unterstützt werden. 

 

Welche Kreditlaufzeiten sind möglich? 

Die möglichen Kreditlaufzeiten betragen bis zu 5 
Jahre bei höchstens einem tilgungsfreien Anlauf-
jahr und bis zu 10 Jahre bei höchstens zwei til-
gungsfreien Anlaufjahren.  

 

Wie sind die Konditionen? 

 Der Programmzinssatz orientiert sich an der 

Entwicklung des Kapitalmarktes und ist fest 

für die gesamte Kreditlaufzeit. 

 Der Kredit wird mit einem kundenindividuellen 

Zinssatz im Rahmen des am Tag der Zusage 

durch die IBB geltenden Maximalzinssatzes 

der jeweiligen Preisklasse zugesagt. 

 Die Hausbank legt den kundenindividuellen 

Zinssatz unter Berücksichtigung der wirt-

schaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers 

(Bonität) und der Werthaltigkeit der für den 

http://www.ibbgruppe.de/nachhaltigkeitsleitlinien
http://www.ibbgruppe.de/nachhaltigkeitsleitlinien
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Kredit gestellten Sicherheiten fest. Hierbei er-

folgt eine Einordnung in eine von der IBB vor-

gegebene Bonitäts- und Besicherungs-

klasse. Durch die Kombination von Bonitäts- 

und Besicherungsklasse ordnet die Hausbank 

den Förderkredit einer Preisklasse zu. Jede 

Preisklasse deckt eine Bandbreite ab, die 

durch eine feste Zinsobergrenze (Maximal-

zinssatz) abgeschlossen wird. Die Ermittlung 

der Preisklasse basiert auf dem Risikogerech-

ten Zinssystem der KfW. Der kundenindividu-

elle Zinssatz kann unter dem Maximalzinssatz 

der jeweiligen Preisklasse liegen. Die jeweils 

geltenden Maximalzinssätze (Soll- und Effek-

tivzinssätze gemäß PAngV) je Preisklasse 

sind der Konditionsübersicht für Berlin Inno-

vativ PLUS zu entnehmen, die im Internet un-

ter www.ibb.de abgerufen werden kann. Ein-

zelheiten zur Ermittlung des kundenindividu-

ellen Zinssatzes und Erläuterungen zur An-

tragstellung sind ebenfalls im Internet abruf-

bar. 

 Die Zinsen sind für die gesamte Laufzeit fest. 

 Auszahlung: 100 % 

 Bereitstellungsprovision: 0,10 % p. M., be-

ginnend zwei Bankarbeitstage und drei Mo-

nate nach Zusagedatum für noch nicht aus-

gezahlte Kreditbeträge 

 

Wie erfolgt die Tilgung? 

Die Tilgung erfolgt nach Ablauf des tilgungsfreien 
Anlaufjahres in gleich hohen vierteljährlichen Ra-
ten. Während der Tilgungsfreijahre sind lediglich 
die Zinsen auf die ausgezahlten Kreditbeträge zu 
leisten. 

Eine vorzeitige ganze oder teilweise außerplan-
mäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages 
kann unter Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädi-
gung erfolgen. 

 

Welche Sicherheiten sind zu stellen? 

Vom Kreditnehmer sind im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten bankübliche Sicherheiten zu stellen. 
Form und Umfang der Besicherung werden zwi-
schen dem Kreditnehmer und seiner Hausbank 
vereinbart. 

 

 

Wie erfolgt die Antragstellung? 

Die IBB gewährt Kredite nicht unmittelbar an den 
Kreditnehmer, sondern ausschließlich über Kre-
ditinstitute. Der Antrag ist daher bei einem Kredit-
institut zu stellen; dessen Wahl steht dem Kredit-
nehmer frei. 

Die Antragsformulare liegen den Kreditinstituten 
vor und können über das Internet unter 
www.ibb.de abgerufen werden. 

Die IBB sagt der Hausbank die Refinanzierung 
des an den Endkreditnehmer auszureichenden 
Kredits in Verbindung mit einer Haftungsfreistel-
lung zu. 

Die Hausbank hält die antragsgemäße Verwen-
dung der Kredite nach. 

 

Haftungsfreistellung 

Die Kredite sind mit einer obligatorischen Haf-
tungsfreistellung in Höhe von 70% für die Haus-
bank verbunden. Die Haftungsfreistellung wird für 
die gesamte Kreditlaufzeit gewährt. 

Die Haftungsfreistellung ist bei der Ermittlung der 
Besicherungsklasse nicht als Sicherheit zu be-
rücksichtigen. Der maximale Endkreditneh-
merzinssatz je Preisklasse ändert sich durch die 
Inanspruchnahme der Haftungsfreistellung nicht. 

Die Kreditinstitute informieren die IBB über Zah-
lungsausfälle innerhalb von 14 Tagen nach Fällig-
keit. 

 

EU-Beihilfebestimmungen 

Bei den Darlehen kann es sich um eine „De-mini-
mis“- Beihilfe gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
2023/2831 der Kommission, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Europäischen Union vom 
15.12.2023, handeln. Diese verpflichten IBB und 
Antragsteller zur Einhaltung spezifischer Vorga-
ben. Für bestimmte Bereiche ist die Gewährung 
von De-minimis-Beihilfen ausgeschlossen bzw. 
eingeschränkt. Detaillierte Informationen zu den 
beihilferechtlichen Vorgaben für den Antragsteller 
enthält das Merkblatt De-minimis-Regel. 

Die Angaben zur Antragsberechtigung, zum Ver-
wendungszweck und zur Einhaltung der beihilfe-
rechtlichen Vorgaben der EU-Kommission sind 
subventionserheblich im Sinne von § 264 des 
Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Sub-
ventionsgesetzes. 
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Grundsätzlicher Hinweis 

Ein Rechtsanspruch auf eine Finanzierung aus 
dem Programm Berlin Innovativ PLUS besteht 
nicht. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Berlin Innovativ PLUS – Endkreditnehmer. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Investitionsbank Berlin  
Bundesallee 210, 10719 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 2125-4747 
Telefax: +49 (0) 30 2125-3322 
www.ibb.de 

 

Änderungen vorbehalten. Stand: 15.07.2024 


